
Unterbezirksdelegiertenkonferenz der Jusos Köln 2021

S2 Krisenfeste Satzung

Antragsteller*in: Juso Unterbezirksvorstand

Tagesordnungspunkt:  Angenommene Anträge

Satzungsänderungstext

1

2

Die Jusos Köln mögen folgende Satzungsänderungen, ohne die Klammern,
beschließen:

3

4

Füge ein § 6 Abs.1 S.3 („Der Unterbezirksvorstand“): Er [der JUBV] bleibt
jedoch auch darüber hinaus bis zu einer Neuwahl geschäftsführend im Amt.

5

6

7

8

Füge ein § 8 Abs.2 S.2 („Unterbezirksdelegiertenkonferenz“): Bei
besonderen, außerordentlichen Umständen kann durch die Zustimmung von
mindestens fünf Stadtbezirken eine UBDK bis zu drei Monate später
stattfinden.

9

10

Füge ein in § 12 Abs.2 S.1 („Einladungen: Formen und Fristen“) nach
„UBDK“: und zur Stadtbezirkskonferenz (...).

11

12

13

Füge ein § 13 Abs. 6 („Formelle Grundsätze“): Beschlussfassende
Versammlungen sind auch digital möglich. Geheime Abstimmungen sind nicht
digital durchführbar.

14

15

Füge ein § 13a Abs.4 S.2 („Antragskommission“): Dies [Treffen der
Antragskommission] kann auch digital erfolgen.

16

17

18

19

20

21

22

23

Ersetzte § 14 Abs. 1 S.3 („Wahlordnung der UBDK“) durch: Wenn
außerordentliche Umstände es erfordern, können diese, [geheime
Personenwahl] bei Zustimmung von mindestens fünf Stadtbezirken, auch als
eine der beschlussfassenden Versammlung nachfolgende Urnen- oder Briefwahl
erfolgen.

Füge ein § 14 Abs.1 S.4 (ursprünglicher S.3): Bei Stimmgleichheit
erfolgt, sofern die Rangfolge für das Ergebnis erheblich ist, eine
Stichwahl.

Begründung
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S2 Krisenfeste Satzung

Aufgrund der Pandemie wurden Sonderregeln beschlossen, die uns das aktuelle Vorgehen ermöglichen. Wir

wollen dies jedoch auch darüberhinaus in unserer Satzung festhalten, damit wir auch bei künftigen Krisen

satzungssicher vorgehen können.

Weitere Begründung erfolgt mündlich.



Unterbezirksdelegiertenkonferenz der Jusos Köln 2021

S3 Regelung des vorzeitigen Ausscheidens von Vorstandsmitgliedern und

Revisor*innen

Antragsteller*in: Juso Unterbezirksvorstand

Tagesordnungspunkt:  Angenommene Anträge

Satzungsänderungstext

1

2

Die Jusos Köln fügen in ihrer Satzung unter § 7 Revision den
Absatz (3) ein:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Endet das Amt einer*eines Revisor*in vorzeitig, so bestimmt der Vorstand mit
absoluter Mehrheit aus dem Kreis der Mitglieder, auf Vorschlag der anderen
Revisor*innen, einen Nachfolger für die*den ausgeschiedene*n Revisor*in. Über
die kommissarische Besetzung des*der Revisor(s)*in muss zu Beginn der nächsten
UBDK durch die Delegierten abgestimmt werden, wobei eine einfache Mehrheit zur
Nachwahl genügt und keine weiteren Kandidaturen für die Nachwahl der*des
Revisor(s)*in möglich sind. Die Amtszeit endet mit der Abstimmung über die
Entlastung des Vorstandes aus der aktuellen Vorstandsperiode. Die Quotierung
nach § 13 Abs. 5 S. 1 ist hierbei einzuhalten.

Begründung

Das vorzeitige Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern und Revisor*innen ist bisher nicht in unserer Satzung

geregelt. Da dies in der Vergangenheit jedoch schon häufiger vorkam, wollen wir das Verfahren dazu nun

verbindlich in unserer Satzung regeln.

Weitere Begründung erfolgt mündlich.



Unterbezirksdelegiertenkonferenz der Jusos Köln 2021

S4 Einführung eines*einer Schatzmeister*in im Juso Unterbezirksvorstand

Antragsteller*in: Juso Unterbezirksvorstand

Tagesordnungspunkt:  Angenommene Anträge

Satzungsänderungstext

1

2

Die Jusos Köln ersetzen in ihrer Satzung unter § 6 Der Unterbezirksvorstand den
Absatz (2) durch folgenden Text:

3 Er besteht aus:

4 a) einem*einer Vorsitzenden,

5 b) zwei stellvertretende Vorsitzende,

6 c) einem*einer Geschäftsführer*in,

7 d) einem*einer Schatzmeister*in,

8 e) einem*einer Schriftführer*in,

9 f) und einer von der Unterbezirksdelegiertenkonferenz mit absoluter Mehrheit

10 festzulegenden Anzahl von Beisitzer*innen.

11

12

Die Jusos Köln ändern in ihrer Satzung unter § 6 Der Unterbezirksvorstand den
Absatz (7) wie folgt ab:

13

14

15

16

17

¹ Der*die Schatzmeister*in und der*die Geschäftsführer*in sind für die
ordnungsgemäße Führung der Kasse verantwortlich. ² Der*die Schatzmeister*in
fertigt zur Vorlage bei der Revision (§ 7) mindestens zwei Wochen vor jeder
Unterbezirksdelegiertenkonferenz einen schriftlichen Kassenbericht an und
erteilt auf Nachfrage detailliert Auskunft über die Kassenpositionen.

18

19

Die Jusos Köln ändern in ihrer Satzung unter § 7 Revision den
Absatz (2) wie folgt ab:
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S4 Einführung eines*einer Schatzmeister*in im Juso Unterbezirksvorstand

20

21

22

² Der*die Geschäftsführer*in und der*die Schatzmeister*in (§ 6 Abs. 2 lit. C und
lit. D) dürfen für die Dauer von zwölf Monaten nach Beendigung ihrer letzten
Amtszeit nicht zum*zur Revisor*in gewählt werden.

Begründung

In der bisherigen Version der Satzung ist der*die Geschäftsführer*in im JUBV alleinverantwortlich für die

ordnungsgemäße Führung der Kasse. Da dies insbesondere aufgrund der städtischen Mittel aus dem Ring

politischer Jugend hohe Mengen sind, ist es sicherer die Verantwortung auf zwei Schultern zu verteilen. So

können mögliche Fehler durch ein Vier-Augen-Prinzip verhindert werden und im Falle des Ausfalls einer

Person, die andere Person die Geschäfte der Jusos Köln weiterführen, sodass die Handlungsfähigkeit unserer

Verbandes gesichert bleibt.

In der Satzung der Jusos Köln soll deshalb die Position eines*r Schatzmeister*in eingeführt werden. Dafür wird

es künftig nur noch eine*n Stellvertreter*in geben. Die Gesamtzahl der Mitglieder im JUBV und dieser mit

gesonderter Funktion im JUBV ändert sich damit nicht.

Die Aufgabe der*des Schatzmeister*in soll in erster Linie die ordnungsgemäße Führung der Kasse sein. Dazu

zählt insbesondere das Abwickeln von Überweisungen, die regelmäßige Berichterstattung zum Kassenstand

im JUBV, sowie alle Angelegenheiten, die die RPJ-Förderung betreffen. Auch für den Kassenbericht am Ende

der Amtszeit ist der*die Schatzmeister*in zuständig. Er*sie arbeitet dabei eng mit der Geschäftsführung

zusammen und beide erstellen gemeinsam den RPJ-Bericht. Beide sind bei der Prüfung durch die Revision

anwesend und für die Kasse verantwortlich.

Schatzmeister und Geschäftsführer stimmen sich eng in der täglichen Arbeit ab. Insbesondere der Überblick

über die Finanzplanung und die inhaltliche Prüfung von Finanzausgaben bleiben auch Aufgabe des

Geschäftsführers.

Da der Geschäftsführer neben der Kassenführung auch zahlreiche organisatorische Aufgaben übernimmt, wird

durch die Aufgabenteilung mehr Zeit für diese geschaffen, sodass er diese umfangreicher nachkommen kann,

ohne das es zeitlich mit unverhältnismäßig viel Aufwand verbunden wäre.

So hat die Aufteilung der Aufgaben zwischen Geschäftsführung und Schatzmeister*in zusammengefasst zwei

zentrale Vorteile. Zum einen sorgt die Zusammenarbeit dafür, dass vier statt zwei Augen die finanziellen

Angelegenheiten des JUBV im Blick haben und im Falle eines Ausfalls oder Rücktritts die Aufgaben kurzfristig

von der anderen Person aufgefangen werden können bis ein*e Nachfolger*in gewählt wurde. Zum anderen

schafft die Aufgabenteilung freie Kapazitäten bei der Geschäftsführung, damit diese sich mehr auf die

organisatorische Arbeit im JUBV konzentrieren kann.

Weitere Begründung erfolgt mündlich.



Unterbezirksdelegiertenkonferenz der Jusos Köln 2021

S5 Gendern der Satzung der Jusos Köln

Antragsteller*in: Juso Unterbezirksvorstand

Tagesordnungspunkt:  Angenommene Anträge

Satzungsänderungstext

1

2

3

4

Die Satzung der Jusos Köln ist konsequent in Form des Gendersternchens zu
gendern. Wo dies nicht der Fall ist, werden Änderungen an der Rechtschreibung
vorgenommen. Inhaltliche Änderungen von Formulierungen, bis auf die neue
Ansprache aller Geschlechter, sind ausgeschlossen.

Begründung

Die Rechtschreibung der Satzung der Jusos Köln entspricht nicht mehr überall unserer gesprochenen und

geschriebenen Sprache, welche der Diskriminierung von Geschlechtern entgegenarbeitet. Dies würden wir

gerne entsprechend überarbeiten.



Unterbezirksdelegiertenkonferenz der Jusos Köln 2021

S6 Verankerung der Juso Schüler*innen und Auszubildenden Gruppe Köln

in der Satzung

Antragsteller*in: Juso Schüler*innen und Auszubildenden

Gruppe Köln

Tagesordnungspunkt:  Angenommene Anträge

Satzungsänderungstext

1

2

Die Jusos Köln fügen in ihrer Satzung unter § 5 Die Juso-Arbeitsgemeinschaften
den neuen Absatz (5) ein:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Die Juso Schüler*innen und Auszubildenden Gruppe Köln ist eine ständige
Arbeitsgemeinschaft der Jusos Köln. Sie trägt außerdem den Namen: JSAG
Köln. Ihre Mitglieder müssen gemäß § 2 der Satzung Mitglieder der Jusos
Köln sein und sich in einem Schulverhältnis, Ausbildungsverhältnis oder
einem Freiwilligendienst befinden. Das Gebiet der Arbeitsgemeinschaft
erstreckt sich über den gesamten Unterbezirk. Die JSAG Köln wählt aus
ihrer Mitte einen Vorstand gemäß § 5 Abs. (2) bestehend aus mindestens
drei Personen, der*die Vorsitzende wird vom Unterbezirksvorstand als
Mitglied ohne Stimmrecht kooptiert.

12

13

Der ehemalige Absatz (5) wird als neuer Absatz (6) des § 5 der Satzung
eingefügt.

Begründung

Erfolgt mündlich.



Unterbezirksdelegiertenkonferenz der Jusos Köln 2021

S1 Verlängerung der Amtszeit des JUBV

Antragsteller*in: Stadtbezirk Kalk

Tagesordnungspunkt:  Abgelehnte Anträge

Satzungsänderungstext

1

2

Die Jusos Köln mögen beschließen, dass in ihrer Satzung in §6 Unterpunkt 1:
„zwölf Monate“ durch „24 Monate“ ersetzt wird.

3

4

5

6

7

Bei einem vorzeitigen Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern kann auf der UBDK in
Zwischenjahren nachgewählt werden. Sollte der*die Vorsitzende oder der*die
Geschäftsführer*in zurücktreten, so übernimmt diese Aufgabe ein*e
stellvertretende*r Vorsitzende*r, solange bis auf einer, schnellstmöglich
einzuberufenden, außerordentlichen UBDK nachgewählt werden kann.

8

9

Die übrigen Regelungen zur Wahl, Aufgabe und Zusammensetzung des JUBV gemäß §6
der Satzung der Jusos Köln bleiben von dieser Änderung unberührt.

Begründung

In den letzten Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass der Vorstand eines so großen Unterbezirks wie

Köln, vor allem eins braucht: mehr Zeit. Mehr Zeit bei der Planung, mehr Zeit beim Teambuilding und mehr

Zeit bei Arbeitsprozessen. Die Arbeitsfähigkeit des JUBVs hängt für uns vor allem an zwei Punkten, zum

einen: wie gut kommunizieren die Vorstandsmitglieder miteinander und zum anderen: wie viel Zeit haben sie

für das was sie schaffen wollen. Die UBDK sollte dem JUBV die Rahmenbedingungen geben sich einerseits

als Vorstand finden zu können und andererseits mit genügend Vorlauf Projekte wie z.B. anstehende

Bundestags- und Landtagswahlen zu planen. Aus unserer Sicht darf eine Wahl aber auch nicht die gesamte

Zeit der Vorstandsmitglieder für eine Wahlperiode einnehmen, sie sollten auch genügend Zeit haben sich auf

andere Projekte zu konzentrieren, dies wäre mit der Beschließung dieses Antrags gegeben. Der in anderen

Juso- und SPD-Gliederungen übliche Zeitraum von 24 Monaten pro Legislatur sollte deshalb auch bei uns

Anwendung finden.
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